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2. Ablauf der Abrechnung:

a) Die Gesundheitsämter der Stadt- und Land
kreise fertigen vierteljährlich getrennt auf 
den Vordrucken GW/Q 1 bis GW/Q 3 einen J 
Bericht sowie eine Analyse in fünffacher ; 
Ausfertigung bis zum 5. des dem Berichts- 
quartal folgenden Monats (für das T. Quar- j 
tal 1951 bis zum 10. Mai, jedoch ohne Vor
druck GW/Q 3).

Eine Ausfertigung verbleibt beim Kreis
gesundheitsamt.

Eine Ausfertigung ist der Abteilung Pla
nung und Materialversorgung des Stadt- 
bzw. Landkreises zu übergeben.

Drei Ausfertigungen sind dem zuständigen 
Ministerium für Gesun dheitswesen der Län
der bzw. dem Landesgesundhertearrrt ein
zureichen.

b) Die Ministerien für Gesundheitswesen der 
Länder bzw. die Landesgesundheitsämter j 
stellen aus den Unterlagen der Stadt- und 
Landkreise ebenfalls auf den Vordrucken 
GW/Ql bis GW/Q 3 für ihren Bereich einen 
zusammenfassenden Bericht mit einer Ana
lyse in fünffacher Ausfertigung bis zum 15. 
des dem Berichtsquartal folgenden Monats 
zusammen (für das I. Quartal 1951 bis zum
20. Mai, jedoch ohne Vordruck GW/Q 3).

Ebne Ausfertigung der Landesübersicht mit 
einer Ausfertigung der Kreisberichte ver
bleibt im Ministerium für Gesundheits
wesen der Länder bzw. beim Landesgesund
beitsamt von Grob-Berlin.

«
Eine Ausfertigung des Landesberichts mit 
einer Ausfertigung der /Kreisberichte erhält 
die Hauptabteilung Wirtschaftsplanung des 
Landes.

Drei Ausfertigungen des Landesberichts mit 
einer Ausfertigung der Kreisberichte sind 
dem Ministerium für Gesundheitswesen der 
Deutschen Demokratischen Republik zu 
übergehen.

c) Das Ministerium für Gesundheitswesen der 
Deutschen Demokratischen Republik fertigt 
aus den Länderberichten einen Gesamtbe
richt für die Republik einschl, des Demo
kratischen Sektors Groß-Berlins ebenfalls 
.auf den Vordrucken GW/Q 1 bis GW/Q 3 mit 
einer ausführlichen Analyse in dreifacher 
Ausfertigung bis zum 25. des dem Berichts
quartal folgenden Monats (für das I. Quar
tal 1951 bis zum 31. Mai, jedoch ohne Vor
druck GW/Q 3).

Eine Ausfertigung des Gesamtberichts mit 
je -einer Ausfertigung der Unterlagen >der 
Kreise -und Länder verbleibt :im Ministe
rium für Gesundheitswesen -der .Deutschen 
Demokratischen Republik.

Eine Ausfertigung des Ge^mfberitMs mit 
einer Ausfertigung der Länderherischte er
hält «he Staatliche Kanfeammassion — Pla
nung der kadturelfen Entwicklung und des 
Gesundheitswesens.

Eine Ausfertigung -des 'Gesamtberichts mit 
einer Ausfertigung der Eündefberidhte ist 
der Staatlichen Plankommission — Stati
stisches Zentralamt — zuzuleiten.

3. Dm den Gesundheitsämtern der Stadt- und 
/Landkreise eine Grundlage für die Abrechnung 
des Planteiles /Betriehsgesundheitswesan (Zif
fer 1 Buchst, c) zu schaffen, findet in bestimm
ten Betrieben eine einmalige Bestandsauf
nahme über ihre gesundheitlichen Einrichtun
gen nach dem Stande vom 31. März 1951 statt. 
Die aus dieser Erhebung auf Vordruck BG 3 
gewonnenen Ergebnisse sind an Stelle des 
unter Ziffer 2 genannten Berichts nach Vor
druck GW/Q 3 als Planabrechnung für das 
I. Quartal 1951 zu verwenden. Besondere Er
läuterungen hierzu gibt die Staatliche Plan
kommission — Statistisches Zentralamt— her
aus. Eür die folgenden 'Quartälsberi-ehte gelten 
die Bestimmungen der Ziffer 2.

4. a) Die fachlich zuständigen Ministerien bzw.
S.taatssekr.etariate -der Deutschen Demokra
tischen Republik berichten vierteljährlich 
über die Planerfüllung ihres Planteiles —

. Betriebsgesundheitswesen — auf Vordruck 
BG 2 in dreifacher Ausfertigung und leiten 
zwei Exemplare bis zum 15, des dem Be
richtsvierteljahr folgenden Monats dem Mi
nisterium für Gesundheitswesen der Deut
schen Demokratischen Republik zu.

b) Das Ministerium für Gesundheitswesen der 
Deutschen Demokratischen Republik faßt 
die Berichte der Fachministerien und Staats
sekretariate der Deutschen Demokratischen 
Republik zu einem Gesamtbericht für die 
Republik einschl. des Demokratischen Sek
tors von Groß-Berlin auf Vordruck BG 3 
zusammen und übergibt -eine Ausfertigung 
mit je einem Bericht auf 'Vordruck BG 2 
-der zuständigen Ministerien bzw. Staat-s- 
sekretaraate bis ;zum 25. des (dem Beriehts- 
vierfelj&far folgenden Monats .an -die ‘Staat
liche Plankommission — /Planung -der fall-


